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?oatk im $trafaefei co

Bnfleïfagier: #err $räfibent, ber£alun!e bot feinen SReüotoer

auf micb gericbtet unb bo bab' icb balt jugefcblagen
Ätdjter: eben baS ift Ueberfcbreitung ber 9cotbroebr. $er

bat ja tt>aljrfcbeinlicl> nicbt fcbiefjen molleii. ïî a cb bem ©cbufe bätten
©ie ja nocb immer 3«i gebabt, jujufcblagen.

©efcPftMkreinfatöung.

Sieber Dîacbbar, icb toeijj nicbt, roo mir ber ftopf ftebt, baS

3nt>entar gibt mir immer eine ^öüenarbeit."
Sib was, macb'8 mie icb. 3<b überlaffe baS einfacb bem

®ant*2lmmann, ber nimmt es siemlicb pünftlicb."

QxnCeucfytenb. &

©ie ba, ben £errn JBrobter! fwrrgott, mufe ber in

altert baben!"
[9, icb feb' 9cicbt8!"

er tann nur 110$ febr langfam jaljlen."

3br «Kanne, bortnärtS! ®a gittS grnft! ^teb'nb unb
fpringeb, f0 biet ibr cbönneb. SBorroärtS SBortoärtS ©uetg'fabre
ift balbe g'fprüfct!"

Jogik im Strafgesetz. ^

»Ngeklaster: Herr Präsident, der Halunke hat seinen Revolver
auf mich gerichtet und da hab' ich halt zugeschlagen!

Nichter: Eben das ist Ueberschreitung der Nothwehr. Der
hat ja wahrscheinlich nicht schießen wollen. Nach dem Schuß hätte»
Sie ja noch immer Zeit gehabt, zuzuschlagen.

Geschäfts -Vereinfachung.

Lieber Nachbar, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, das

Inventar gibt mir immer eine Höllenarbeit."
Ah was. mach's wie ich. Ich überlasse das einfach dem

Gant-Ammann. der nimmt es ziemlich pünktlich."

KinLeuchtenö. ^

Sie da. den Herrn Brodter! Herrgott, muß der in

'-ort haben!"
o, ich seh' Nichts!"

er kann nur noch sehr langsam zahlen."

Ihr Manne, vorwärts! Da giltS Ernst! Zieh'nd und
springed, so viel ihr chönned. Vorwärts Vorwärts Guetg'fahre
ist halbe g'sprützt!"
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